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Ergebnisse der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 4a (3) BauGB i.V.m. § 3 (2) BauGB so-
wie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4a (3) BauGB i.V.m. § 4 (2) 
BauGB zur 6. Änderung des Bebauungsplans „Krebsschere“ der Stadt Bad Vilbel 

An der Unterrichtung gem. § 4a (3) BauGB i.V.m. § 4 (2) BauGB in der Zeit vom 05.07.2019 bis 06.08.2019 
wurden 66 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange beteiligt (s. Anlage). 

Die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 4a (3) BauGB i.V.m. § 3 (2) BauGB fand in der Zeit vom 
05.07.2019 bis 06.08.2019 statt. 

18 Behörden und sonstige Träger haben geantwortet, davon haben 10 Behörden oder sonstige Träger An-
regungen vorgebracht.  

Seitens der Öffentlichkeit wurden keine Anregungen vorgebracht. 
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Anregungen                                                                     Brief Nr. 10 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Der parallel zur Bahnstrecke verlaufende Weg wird im Rahmen der 6. Änderung des 
Bebauungsplans „Krebsschere“ als öffentliche Straßenverkehrsfläche mit der be-
sonderen Zweckbestimmung „Fußgänger- und Radwegebereich“ festgesetzt und ist 
daher öffentlich zugänglich. Die festgesetzte öffentliche Grünfläche ist ebenfalls öf-
fentlich zugänglich. 

Der südliche Bereich des parallel zur Bahnstrecke verlaufenden Weges (außerhalb 
des Geltungsbereichs der 6. Änderung des Bebauungsplans „Krebsschere“) kann 
auch weiterhin als Baustraße für das S-Bahnvorhaben genutzt werden. 

Der Fußgänger- und Radwegebereich sowie die öffentliche Grünfläche bleiben im 
Eigentum der Stadt Bad Vilbel. 

Die Trasse der OVAG Fernwasserleitung ist in der Planzeichnung des Bebauungs-
plans dargestellt. Die OVAG wurde im Rahmen der Beteiligungsverfahren gem. § 4 
Abs. 1 und 2 BauGB sowie § 4a Abs. 3 BauGB ebenfalls angeschrieben. 
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Anregungen                                                                     Brief Nr. 10 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 2: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. Prinzipiell sind Bauherren verpflichtet alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
einzuhalten. 

Beschlussvorschlag zu 3: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 

Beschlussvorschlag zu 4: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. Ein entsprechender Hinweis darauf, dass Bauwerke einen Abstand von mind. 
5,00 m zur Oberleitungsanlage und -masten sowie Mastfundamenten aufzuweisen 
haben, ist bereits im Textteil des Bebauungsplans enthalten. 

Beschlussvorschlag zu 5 - 6: 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregungen erfolgt im Rahmen der Reali-
sierung. 
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Anregungen                                                                     Brief Nr. 10 Beschlussvorschlag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussvorschlag zu 7: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Die Stadt Bad Vilbel verfügt über einen generellen Entwässerungsentwurf, dem 
durch das RP Darmstadt, Abteilung IV Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt, mit 
Schreiben vom 05.08.1986, unter Az.: V11/39a-79f 04/01-B-Bd.3, mit Auflagen zu-
gestimmt wurde. 

Die Entwässerung der Flächen, die der 6. Änderung des Bebauungsplans „Krebs-
schere“ unterliegen, erfolgt im Trennsystem. Die weiterführenden Kanäle sind aus-
reichend dimensioniert, sodass auch unter Berücksichtigung der 6. Änderung des 
Bebauungsplans „Krebsschere“ das Schmutz- und Regenwasser schadlos abgelei-
tet werden kann. 

Im Bereich der privaten Grundstücke hat die Entsorgung gemäß Satzung der Stadt 
Bad Vilbel zu erfolgen. Grundlage bilden dabei die Anträge zur Genehmigung der 
Grundstücksentwässerungen. 

Beschlussvorschlag zu 8 - 9: 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregungen erfolgt im Rahmen der Reali-
sierung. 
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Anregungen                                                                     Brief Nr. 10 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 10: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Zur 6. Änderung des Bebauungsplans „Krebsschere“ wurden durch die GSA Zie-
gelmeyer GmbH, Limburg, zwei schalltechnische Stellungnahmen für das Plange-
biet erarbeitet. Auf der Grundlage dieser schalltechnischen Stellungnahmen erfolgte 
die Festsetzung entsprechender Schallschutzmaßnahmen. 

Der im Textteil des Bebauungsplans enthaltene Hinweis wurde bereits entsprechend 
der vorgebrachten Anregung angepasst. 

Beschlussvorschlag zu 11: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die DB Netz AG wurde im Rahmen der Beteiligungsverfahren gem. § 4 Abs. 1 und 2 
BauGB und § 4a Abs. 3 BauGB ebenfalls angeschrieben. Die Beteiligung der Funk-
netzplanung der DB Netz AG erfolgt im Rahmen der konkreten Vorhabenrealisie-
rung. Ein entsprechender Hinweis ist bereits im Textteil des Bebauungsplans enthal-
ten. 

Beschlussvorschlag zu 12: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Zuständigkeit für die Beteiligung im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren 
liegt beim Kreisausschuss des Wetteraukreises. Prinzipiell sind Bauherren verpflich-
tet alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften einzuhalten. 
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Anregungen                                                                     Brief Nr. 10 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 13: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung des vorgebrachten Hinweises erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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Anregungen                                                                     Brief Nr. 18 Beschlussvorschlag 
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Zu 1: Siehe Beschlussvorschlag zu 2. 
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Anregungen                                                 Anlage zu Brief Nr. 18 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, wurde im Rahmen der Beteiligungsverfah-
ren gem. § 4 Abs. 1 und 2 BauGB sowie § 4a Abs. 3 BauGB ebenfalls angeschrie-
ben. 
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Anregungen                                                                     Brief Nr. 22 Beschlussvorschlag 
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Zu 1: Siehe Beschlussvorschlag zu 3 - 6. 

 
 
Beschlussvorschlag zu 2: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 5. 
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Anregungen                                                 Anlage zu Brief Nr. 22 Beschlussvorschlag 
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Zu 3: Siehe Beschlussvorschlag zu 6. 

Beschlussvorschlag zu 4: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

In einer gemeinsamen Besprechung mit Hessen Mobil, der Stadt Bad Vilbel sowie 
IMB-Plan am 14.08.2018 wurde über die Koordinierung und die Simulation der Ge-
samtsituation gesprochen. IMB-Plan empfiehlt, dies zu einem späteren Zeitpunkt im 
Zuge der Realisierung durchzuführen. Die Koordinierung und die Simulation bereits 
zum jetzigen Zeitpunkt wird aufgrund der sehr variablen Prognosen als zu verfrüht 
erachtet und daher als wenig zielführend bewertet. Grundsätzlich besteht für den 
gesamten Bereich des Stadtquartiers „Quellenpark“ Baurecht. Mit einem nicht uner-
heblichen Fahrtenaufkommen ist daher prinzipiell zu rechnen. 

Unabhängig hiervon wurde die Koordinierung der Signalanlagen in der Verkehrsun-
tersuchung als eine der zu empfehlenden Maßnahmen dargestellt. Für den Bereich 
der Büdinger Straße gibt es bereits eine Mikrosimulation, die bis zur Anbindung 
Massenheim erweitert werden kann. 
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Anregungen                                                 Anlage zu Brief Nr. 22 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 5: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 



Stadt Bad Vilbel – 6. Änderung Bebauungsplan „Krebsschere“ 12 

Anregungen                                                 Anlage zu Brief Nr. 22 Beschlussvorschlag 
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Anregungen                                                 Anlage zu Brief Nr. 22 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 6: 

Die Anregung wird zu Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Kapitel 14.1 der Begründung zum Bebauungsplan beinhaltet die folgende Formulie-
rung: 

„Es wird im Übrigen davon ausgegangen, dass die Lichtsignalanlagen grund-
sätzlich in der Nacht abgeschaltet werden. Damit entfällt bei allen Immissionsor-
ten der Zuschlag nach Tabelle 2 der RLS-90 von 2,0 dB(A).“ 

Die Formulierung entstammt aus dem Schalltechnischen Gutachten von IMB-Plan 
aus dem Jahr 1998. Dieses wurde zum Zeitpunkt der ursprünglichen Aufstellung des 
Bebauungsplans erstellt. 

Zur 6. Änderung des Bebauungsplans „Krebsschere“ wurden durch die GSA Zie-
gelmeyer GmbH, Limburg, zwei neue schalltechnische Stellungnahmen für das 
Plangebiet erarbeitet. Auf der Grundlage dieser schalltechnischen Stellungnahmen 
erfolgte die Festsetzung entsprechender Schallschutzmaßnahmen für das Plange-
biet. 
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Anregungen                                                 Anlage zu Brief Nr. 22 Beschlussvorschlag 
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Anregungen                                                                     Brief Nr. 25 Beschlussvorschlag 
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Anregungen                                                                     Brief Nr. 25 Beschlussvorschlag 
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2 
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Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Auch bei einer Erd- bzw. Substratauflage von 50/35 cm können die im Bebauungs-
plan festgesetzten Mindestgrößen auf jeden Fall gepflanzt werden. Dabei können 
zur Befestigung auch geeignete Haltesysteme angewendet werden. Die Wurzeln der 
Bäume und Sträucher wachsen trotzdem im dem zur Verfügung stehenden Erd-
reich. Zudem können die Wurzeln auch in die Randbereiche außerhalb der Tiefga-
ragenüberdeckung hineinwachsen. 

 

 

 

Beschlussvorschlag zu 2 - 3: 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.  

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregungen erfolgt im Rahmen des Bau-
genehmigungsverfahrens.  

Beschlussvorschlag zu 4: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Eine sinnvolle Vermaßung der Karten ist aufgrund des geschwungenen Verlaufs der 
Lärmpegelbereiche nicht möglich. Die Lärmpegelbereiche lassen sich jedoch an-
hand der dargestellten Karten auch ohne Vermaßung eindeutig den einzelnen Bau-
gebieten zuordnen. 
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Anregungen                                                                     Brief Nr. 25 Beschlussvorschlag 
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Anregungen                                                                     Brief Nr. 28 Beschlussvorschlag 
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Zu 1: Siehe Beschlussvorschlag zu 3. 
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Anregungen                                                 Anlage zu Brief Nr. 28 Beschlussvorschlag 
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Zu 2: Siehe Beschlussvorschlag zu 3. 

 

 

 

 

 



Stadt Bad Vilbel – 6. Änderung Bebauungsplan „Krebsschere“ 20 

Anregungen                                                 Anlage zu Brief Nr. 28 Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

Beschlussvorschlag zu 3: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Jüdischen Friedhöfe oder Begräb-
nisstätten. Es fallen auch später keine Erschließungskosten, -beiträge oder sonstige 
Kosten für Jüdische Friedhöfe an. 
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Anregungen                                                 Anlage zu Brief Nr. 28 Beschlussvorschlag 
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Anregungen                                                                     Brief Nr. 33 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 1 - 2: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebachten Hinweise erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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Anregungen                                                 Anlage zu Brief Nr. 33 Beschlussvorschlag 
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Anregungen                                                                     Brief Nr. 46 Beschlussvorschlag 
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Zu 1: Siehe Beschlussvorschlag zu 2 - 11. 
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Anregungen                                                 Anlage zu Brief Nr. 46 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 2: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB, wurde keine Stellungnahme zu den Anlagen 
der OVAG-Wasserversorgung abgegeben. 

Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Die vorhandene Transformatorenstation befindet sich außerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans.  

Die weiteren genannten Anlagen, die sich außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen 
sowie öffentlicher Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung befinden, sind be-
reits in der Planzeichnung zum Bebauungsplan dargestellt. 

Beschlussvorschlag zu 4: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Für die 20 kV-Kabel, die sich am östlichen Rand des Plangebietes auf privaten Bau-
flächen befinden, ist bereits ein entsprechendes Geh-, Fahr- und Leitungsrecht mit 
einem Schutzstreifen von 2,50 m Breite, der nicht überbaut werden darf, festgesetzt 
worden. 

Beschlussvorschlag zu 5: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Ein entsprechender Hinweis ist bereits im Textteil des Bebauungsplans enthalten. 
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Anregungen                                                 Anlage zu Brief Nr. 46 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 6 - 7: 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregungen erfolgt im Rahmen der Reali-
sierung. 

 

 
 
Beschlussvorschlag zu 8: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Der Standort der bestehenden Transformatorenstation befindet sich innerhalb des 
Geltungsbereichs der 10. Änderung des Bebauungsplans „Krebsschere“. In Ab-
stimmung mit den Stadtwerken Bad Vilbel GmbH wurde die bestehende Transfor-
matorenstation im Rahmen der 10. Änderung des Bebauungsplans „Krebsschere“ 
geändert festgesetzt.  

Der Standort der zusätzlichen Transformatorenstation wurde bereits mit einer Flä-
che von 5,5 m x 8,0 m in die Festsetzungen des Bebauungsplans übernommen. Der 
Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde entsprechend erweitert. Es wurde 
festgesetzt, dass die Station auf der dafür ausgewiesenen Parzelle mit einem 
Grenzabstand kleiner 3,00 m, jedoch größer 0,00 m zu errichten ist.  

 

Beschlussvorschlag zu 9: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung des vorgebrachten Hinweises erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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Anregungen                                                 Anlage zu Brief Nr. 46 Beschlussvorschlag 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussvorschlag zu 10: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Ein externer Ausgleich ist im vorliegenden Bebauungsplanverfahren nicht erforder-
lich. 

Beschlussvorschlag zu 11: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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Anregungen                                                 Anlage zu Brief Nr. 46 Beschlussvorschlag 
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Anregungen                                                                     Brief Nr. 49 Beschlussvorschlag 
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Zu 1: Siehe Beschlussvorschlag zu 9 - 31. 

Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Für das Plangebiet der 6. Änderung des Bebauungsplans „Krebsschere“ bestätigen 
die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH die gesicherte Trinkwasserversorgung durch Ei-
genförderung sowie Fremdbezug. Lokale Versorgungsleitungen müssen in den 
Straßen des Neubaugebietes noch verlegt werden. 

Die Bemessung des Trinkwasserbedarfs erfolgt stets anhand von Mittelwerten, be-
zogen auf Tage und das Jahr. Spitzenwerte des Trinkwasserbedarfes sind in nahe-
zu allen Fällen von den äußeren Witterungsbedingungen abhängig, nicht konkret 
planbar und daher als Grundlage nicht belastbar anzusetzen. So werden schon jetzt 
Spitzenwerte an Sommertagen erreicht, die ca. 9.000 m³/d erreichen. Die für die 
Bemessung angesetzten spezifischen Werte mit 150 l/(Exd) liegen bereits deutlich 
über den realen Werten von 110 – 120 l/(Exd) und beinhalten daher ausreichende 
Kapazitäten. Eine Bemessung des Trinkwasserbedarfs anhand von Spitzenwerten 
von Einzeltagen ist nicht zielführend.  

Der Arbeitsplatzwert von 35 l/EW x d ist für die geplante Büronutzung nach den Er-
fahrungswerten der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH ausreichend bemessen. Auch die 
angesetzten 9.000 Arbeitsplätze sind korrekt.  

Der angesetzte Bedarfswert für das Kombibad von 750 m³/d stammt aus der Pla-
nung des Investors für das Kombibad. Die Überprüfung des angesetzten Bedarfs-
wertes ist nicht Aufgabe der 6. Änderung des Bebauungsplans „Krebsschere“. 
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Anregungen                                                                     Brief Nr. 49 Beschlussvorschlag 
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Beschlussvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Innerhalb des Plangebietes sowie in der näheren Umgebung des Plangebietes sind 
keine Oberflächengewässer (Fluss/Bach) vorhanden, die als Brauchwasserquelle 
genutzt werden könnten. Die Thematisierung im Bebauungsplan ist daher nicht er-
forderlich. 

Beschlussvorschlag zu 4: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Der bestehende Hinweis zum Heilquellenschutz im Textteil des Bebauungsplans 
wurde bereits entsprechend ergänzt. 

Beschlussvorschlag zu 5: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

In die Begründung zum Bebauungsplan wurde bereits ein Hinweis aufgenommen, 
dass das Programm „Altpro“ im Jahr 2011 durch das Programm „DATUS“ ersetzt 
wurde. Ebenfalls wurde ein Hinweis aufgenommen, dass das Hessische Altlasten-
gesetz seit dem 01.11.2007 durch das Hessische Altlasten- und Bodenschutzgesetz 
(HAlt- BodSchG) ersetzt wurde. 

Das Thema Altlasten wurde in der Begründung zum Bebauungsplan bereits in der 
ursprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans „Krebsschere“ abgearbeitet. Die 
genannten, auf „veralteten“ Grundlagen beruhenden Aussagen stammen aus der 
ursprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans „Krebsschere“. Da innerhalb des 
Plangebietes seit der ursprünglichen Aufstellung keine neuen Nutzungen unterge-
bracht wurden, ist nicht davon auszugehen, dass sich im Hinblick auf das Thema 
Altlasten grundsätzliche Änderungen ergeben. Eine komplett neue Betrachtung des 
Themas Altlasten ist daher im Rahmen der 6. Änderung des Bebauungsplans 
„Krebsschere“ nicht erforderlich. 
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Die im Rahmen der ursprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans „Krebsschere“ 
gekennzeichneten Altflächen befinden sich außerhalb des Geltungsbereiches der 6. 
Änderung des Bebauungsplans „Krebsschere“. 

 
 
 
 
 
 

Beschlussvorschlag zu 6: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Änderung des Bebauungsplans erfolgt nicht im vereinfachten Verfahren gem. § 
13 BauGB, sondern im Vollverfahren.  

Im Umweltbericht werden in Kapitel 2.1.2 (Bodenbewertung) und Kapitel 2.2.2.2 
(Prognose der Beeinträchtigungen) die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes 
in einer der Planung angemessenen Tiefe und Detaillierungsgrad abgearbeitet. Wie 
bereits mehrfach bei anderen Änderungsverfahren dargelegt und im Umweltbericht 
beschrieben, sind die Belange des Bodenschutzes auf die durch die jeweilige Ände-
rung hervorgerufenen zusätzlichen Beeinträchtigungen zu beschränken. Die zusätz-
lichen Auswirkungen auf den Bodenhaushalt werden mit einer geringen Erheblich-
keit beurteilt, so dass lediglich eingriffsminimierende Maßnahmen (wasserdurchläs-
sige Flächenbefestigungen, Begrünung von Tiefgaragendecken, Anpflanzung von 
Bäumen und Sträuchern) zum Tragen kommen und keine gesonderten Kompensa-
tionsmaßnahmen festgesetzt werden. Bei ähnlichen Änderungsverfahren bzw. 
Überplanungen bereits bebauter Bereiche wird diese Vorgehensweise vom Regie-
rungspräsidium Darmstadt (dort vermutlich von anderen Sachbearbeitern) auch ak-
zeptiert.   

Die Aufstellung des Bebauungsplans folgt insgesamt dem Gebot des sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden, indem bereits vorhandene Flächen mit Baurecht für 
eine neugeordnete Nutzung mobilisiert werden. Hiermit wird ein Beitrag zur Reduk-
tion weiteren Flächenverbrauchs im Außenbereich geleistet. Daher ist der Bebau-
ungsplan unter Gesichtspunkten des vorsorgenden Bodenschutzes positiv zu be-
werten. 

Im Übrigen siehe Beschlussvorschlag zu 30. 
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Beschlussvorschlag zu 7: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Im Rahmen der Erarbeitung der 6. Änderung des Bebauungsplans „Krebsschere“ 
wurden durch die GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, eine aktualisierte Schalltechni-
sche Stellungnahme zu der Geräuschbelastung des Plangebietes durch Straßen- 
und Schienenverkehr sowie zu der Geräuschbelastung durch gewerbliche Geräu-
schimmissionen erarbeitet. Diese wurde durch eine ergänzende schalltechnische 
Stellungnahme zur Entwicklung der Teilgebietsfläche des Allgemeinen Wohngebie-
tes WA 1 ergänzt.  

Auf der Grundlage dieser aktualisierten Schalltechnischen Stellungnahmen wird in 
der Festsetzung 9.4.1 „Vorkehrungen gegen Verkehrslärm“ folgendes geregelt: 

„Grundrisszonierung  

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 4 sind die Gebäudegrundrisse so zu ge-
stalten, dass schutzbedürftigen Räume […] ausschließlich an der lärmabge-
wandten Westfassade angeordnet werden.“ 

„Lärmschutzwall 

[…] 

Der bestehende Lärmschutzwall ist mit den in der Planzeichnung angegebenen 
Höhen zu erhalten. 

Die Höhe des Lärmschutzwalls bezieht sich auf das Höhenniveau der angren-
zenden Nordumgehungsstraße L 3008.“ 

„Lärmschutzwände 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 4 sind innerhalb der gekennzeichneten 
Flächen die Lücken zwischen den geplanten Gebäuderiegeln durch Lärm-
schutzwände zu schließen. […].“ 
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„Passiver Schallschutz 

Innerhalb der gekennzeichneten Flächen der Allgemeinen Wohngebiete WA 1 
müssen die Fassadenbauteile […] schutzbedürftiger Räume […], die keinen 
Schutz des Nachtschlafs beanspruchen (Wohnräume/Büroräume) die Anforde-
rungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach Kapitel 7 der DIN 
4109-1 [2018-01] für die Lärmpegelbereiche III bzw. IV erfüllen. 

Innerhalb der gekennzeichneten Flächen der Allgemeinen Wohngebiete WA 1 
müssen die Fassadenbauteile […] schutzbedürftiger Räume […], die einen 
Schutz des Nachtschlafs beanspruchen (Schlafräume/Kinderzimmer und Ver-
gleichbares), die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen 
nach Kapitel 7 der DIN 4109-1 [2018-01] für die Lärmpegelbereiche IV bzw. V 
erfüllen. 

Innerhalb der gekennzeichneten Flächen der Allgemeinen Wohngebiete WA 2 
bis WA 4 müssen die Fassadenbauteile […] schutzbedürftiger Räume […], die 
keinen Schutz des Nachtschlafs beanspruchen (Wohnräume/Büroräume) die 
Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach Kapitel 7 
der DIN 4109-1 [2018-01] für die Lärmpegelbereiche II, III, IV bzw. V erfüllen. 

Innerhalb der gekennzeichneten Flächen der Allgemeinen Wohngebiete WA 2 
bis WA 4 müssen die Fassadenbauteile […] schutzbedürftiger Räume […], die 
einen Schutz des Nachtschlafs beanspruchen (Schlafräume/Kinderzimmer und 
Vergleichbares), die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbau-
teilen nach Kapitel 7 der DIN 4109-1 [2018-01] für die Lärmpegelbereiche III, IV, 
V, VI bzw. VII erfüllen. 

Im Bereich der Lärmpegelbereiche III, IV, V, VI und VII sind in Räumen, die ei-
nen Schutz des Nachtschlafs beanspruchen (Schlafräume/Kinderzimmer und 
Vergleichbares), schallgedämmte Lüftungselemente oder vergleichbare techni-
sche Einrichtungen einzubauen.“ 

Des Weiteren wird in den überarbeiteten Bebauungsplanentwurf zur Durchführung 
der erneuten Beteiligungsverfahren gem. § 4a (3) BauGB i.V.m. §§ 3 (2) und 4 (2) 
BauGB die folgende bedingte Festsetzung aufgenommen: 

„Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 2 und WA 3 sind schutzbedürftige 
Räume […] erst dann zulässig, wenn die Schallschutzbebauung innerhalb des 
Allgemeinen Wohngebietes WA 4 gemäß den Festsetzungen des Bebauungs-
plans durchgängig errichtet ist und seine schallschützende Wirkung erfüllt.“ 
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Für das Allgemeine Wohngebiet WA 1 wird auf die Festsetzung eines bedingten 
Baurechts verzichtet. Von Seiten des Investors ist es erforderlich, die Baugebietsflä-
chen des Allgemeinen Wohngebietes WA 1 im westlichen Bereich des Plangebietes 
bevorzugt zu bebauen. Es ist davon auszugehen, dass die Schallschutzbebauung 
innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 zum Zeitpunkt der Fertigstellung 
der Bebauung des Allgemeinen Wohngebietes WA 1 noch nicht hergestellt ist. Da-
her wurden im Rahmen einer ergänzenden Schalltechnischen Stellungnahme für 
das Allgemeine Wohngebiet WA 1 die Anforderungen an den passiven Schallschutz 
auf der Grundlage freier Schallausbreitung (ohne planfestgestellte Schallschutz-
wand entlang der Bahn und ohne Schallschutzbebauung innerhalb des Allgemeinen 
Wohngebietes WA 4) berechnet. Diese werden für das Allgemeine Wohngebiet WA 
1 planungsrechtlich festgesetzt. Dadurch wird ein ausreichender Schallschutz für 
das Allgemeine Wohngebiet WA 1 gewährleistet. 

Durch die Schallschutzbebauung innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 
werden Abschirmungen für den an diese Bauflächen angrenzenden Plangebietsbe-
reich der Allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 2 und WA 3 erreicht. 

Durch die Berücksichtigung der Schallschutzbebauung treten Abminderungseffekte 
auf der Gebäuderückseite (Westfassade) ebenso wie Pegelreduzierungen in den 
Teilflächen der Allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 2 und WA 3 auf. Die zu erwar-
tenden verbleibenden Schalleinträge für die Tageszeit in Höhe des 3. OG sind in 
den beigefügten kartographischen Darstellungen veranschaulicht. Es ist erkennbar, 
dass die Grenzen „schädlicher Umwelteinwirkungen“ von 70 bis 75 dB(A) und 60 bis 
65 dB(A) gemäß den Definitionen des Umweltbundesamtes (UBA) nicht erreicht 
werden. In den Fällen (Ostfassade der Riegelbebauung), in denen Geräuschbelas-
tungen in dieser Größenordnung auftreten, sind wohngenutzte Räume (Dauer-
aufenthaltsräume) gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht zulässig. 

Für Baugebietsentwicklungen im Nahbereich von Straßen- und Schienenverkehrs-
wegen mit hoher Verkehrlast dürften die „Erwartungshaltungen“, die an das Bauge-
biet geknüpft sein können, im Hinblick auf wahrnehmbare Geräuschimmissionen re-
duziert und nicht vergleichbar mit der Erwerbung für Siedlungsbereiche „auf der 
grünen Wiese“ sein.  

Die Schallschutzwand entlang der Bahnlinie ist Bestandteil eines Planfeststellungs-
verfahrens der Deutschen Bahn und befindet sich auf Grundstücksflächen der Deut-
schen Bahn. Die Stadt Bad Vilbel kann die Umsetzung der Schallschutzwand mit 
den Mitteln des Planungsrechts daher nicht regeln. Da die Stadt Bad Vilbel keinen 
Einfluss auf den Realisierungszeitpunkt der Schallschutzwand entlang der Bahnlinie 
hat, ist eine bedingte Festsetzung, unter Bezug auf die Realisierung der Schall-
schutzwand entlang der Bahnlinie, planungsrechtlich nicht zulässig. 



Stadt Bad Vilbel – 6. Änderung Bebauungsplan „Krebsschere“ 35 

Anregungen                                                                     Brief Nr. 49 Beschlussvorschlag 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Schallschutzwallanlagen entlang der Nordumgehung L 3008 sind bereits voll-
ständig hergestellt. Die Aufnahme einer bedingten Festsetzung ist daher in Bezug 
auf die Schallschutzwallanlagen entlang der Nordumgehung L 3008 nicht erforder-
lich. 
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Beschlussvorschlag zu 8: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Sobald die 6. Änderung des Bebauungsplans „Krebsschere“ rechtswirksam gewor-
den ist, wird eine Mehrausfertigung in der bekannt gemachten Fassung an das Re-
gierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt, Gut-
leutstraße 114, 60327 Frankfurt, gesendet. 
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Zu 9: Siehe Beschlussvorschlag zu 14 - 22. 

 

 
 
 

Beschlussvorschlag zu 10: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 2. 
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Beschlussvorschlag zu 11: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 3. 

Beschlussvorschlag zu 12: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 4. 

Zu 13: Siehe Beschlussvorschlag zu 28. 

Beschlussvorschlag zu 14: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Im Umweltbericht (und nicht in der Begründung) werden in Kapitel 2.1.2 (Bodenbe-
wertung) und Kapitel 2.2.2.2 (Prognose der Beeinträchtigungen) die Belange des 
Bodenschutzes in einer der Planung angemessenen Tiefe und Detaillierungsgrad 
abgearbeitet. Wie bereits mehrfach bei anderen Änderungsverfahren dargelegt und 
im Umweltbericht beschrieben, sind die Belange des Bodenschutzes auf die durch 
die jeweilige Änderung hervorgerufenen zusätzlichen Beeinträchtigungen zu be-
schränken. 

Die zusätzlichen Auswirkungen auf den Bodenhaushalt werden mit einer geringen 
Erheblichkeit beurteilt, so dass lediglich eingriffsminimierende Maßnahmen (was-
serdurchlässige Flächenbefestigungen, Begrünung von Tiefgaragendecken, An-
pflanzung von Bäumen und Sträuchern) zum Tragen kommen und keine gesonder-
ten Kompensationsmaßnahmen festgesetzt werden. Bei ähnlichen Änderungsver-
fahren bzw. Überplanungen in bereits bebauten Bereichen in anderen Kommunen, 
wird diese Vorgehensweise vom Regierungspräsidium Darmstadt akzeptiert. 
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Wie dem letzten Absatz der vorliegenden Stellungnahme des Regierungspräsidiums 
Darmstadt zu entnehmen ist, wird planungsrechtlich darauf hingewiesen, dass bei 
einer Bebauungsplanänderung in die Abwägung nur Belange einzustellen sind, die 
gerade durch die Planänderung berührt werden. Die Belange der Ursprungsplanung 
sind demgegenüber grundsätzlich nicht mehr in den Blick zu nehmen und gegen- 
und untereinander abzuwägen. Der vorgebrachte Hinweis entspricht der erläuterten 
Vorgehensweise im Hinblick auf die Behandlung der Belange des Bodenschutzes 
bei der 6. Änderung des Bebauungsplans „Krebsschere“.  

Die Aufstellung des Bebauungsplans folgt insgesamt dem Gebot des sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden, indem bereits vorhandene Flächen mit Baurecht für 
eine neugeordnete Nutzung mobilisiert werden. Hiermit wird ein Beitrag zur Reduk-
tion weiteren Flächenverbrauchs im Außenbereich geleistet. Daher ist der Bebau-
ungsplan unter den Gesichtspunkten des vorsorgenden Bodenschutzes positiv zu 
bewerten. 
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Beschlussvorschlag zu 15: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 5. 

Der Umweltbericht enthält in Kapitel 2.1.2 die folgende Aussage: „Es sind keine Alt-
lasten im Gebiet der 6. Änderung bekannt.“ Da dies vom Regierungspräsidium 
Darmstadt in seiner Stellungnahme bestätigt wird, sind keine weiteren Ausführungen 
zu diesem Thema erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag zu 16: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 6, 14 und 30. 
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Beschlussvorschlag zu 17: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 7. 
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Beschlussvorschlag zu 18: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die im Verlauf der Bahnlinie berücksichtigte planfestgestellte Schallschutzwand mit 
einer Höhe von h = 3,50 m über Schienenoberkante erzielt gegenüber den Gewer-
beflächen des Bebauungsplans keine, bzw. nur eine geringe abschirmende Wir-
kung. Wie aus dem „Isophonenverlauf“ der Berechnungsergebnisse entnommen 
werden kann, treten in Höhe der ersten zur westlichen Gewerbegebietsfläche hin 
orientierten Baugrenze des Allgemeinen Wohngebietes WA 4 Pegelwerte in der 
Größenordnung von Lr,T = 52 dB(A) bei einer Bezugshöhe von 9 m über Gelände 
auf.  

Diese Immissionspunkte kommen oberhalb der Bauhöhe (Abschirmkante) der 
Schallschutzanlagen zum Liegen. Das Ergebnis kann für weitere Obergeschosse in 
dieser Größenordnung übertragen werden.  

Darüber hinaus gilt hier eine im Berechnungsverfahren angelegte Besonderheit: 

Durch die Berechnungen nach DIN 45691 gegenüber Gewerbegebietsflächen wer-
den gemäß den Algorithmen der DIN keine Abschirmungen durch Gebäude oder 
vergleichbare Einrichtungen berücksichtigt. Das Berechnungsergebnis gegenüber 
der östlichen Gewerbegebietsfläche berücksichtigt lediglich die geometrische Pe-
gelabnahme nach 

ΔL = - 10 lg [S/(4πs²)] in dB. 

Das Berechnungsergebnis kommt daher auf der „sicheren Seite“ zum Liegen und 
führt zu keinen Überschreitungen in Höhe der Baugrenze für Bezugsaufpunkte in 
Obergeschossen > 2. OG ff. 

Eine Ergänzung der schalltechnischen Untersuchung ist nicht erforderlich. 
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Beschlussvorschlag zu 19: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Nach aktuellem Sachstand zur Genehmigungssituation des Betonwerkes ist kein 
Nachtbetrieb vorgesehen. Unabhängig davon ist für das Plangebiet der 6. Änderung 
des Bebauungsplans „Krebsschere“ aus möglichen Betriebsvorgängen am Beton-
werk zur Nachtzeit kein Immissionsbeitrag zu erwarten, der „schädliche Umweltein-
wirkungen“ darstellt. 

In einer Entfernung von ca. 100 m zum Betonwerk ist ein Allgemeines Wohngebiet 
(Plangebiet 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Schleid“) ausgewiesen. Da es 
sich bei dem Betonwerk regelmäßig um eine genehmigungsbedürftige Anlage nach 
BImSchG handelt, unterliegt diese der besonderen Überwachung durch die Auf-
sichtsbehörde. Es kann somit unterstellt werden, dass ein Betrieb des Betonwerkes 
zur Nachtzeit so organisiert ist, dass dieses in Höhe des benachbart gelegenen All-
gemeinen Wohngebietes keine Immissionskonflikte hervorruft. 

Das nunmehr ausgewiesene Allgemeine Wohngebiet im Geltungsbereich der 6. Än-
derung des Bebauungsplans „Krebsschere“, kommt in einer Entfernung von ca. 300 
m zu dem Betonwerk zum Liegen. Die Pegeldifferenz in der Schallausbreitung zwi-
schen der nächstgelegenen Baugrenze des Allgemeinen Wohngebietes der 3. Än-
derung des Bebauungsplans „Im Schleid“ zur nächstgelegenen Baugrenze des All-
gemeinen Wohngebietes der 6. Änderung des Bebauungsplans „Krebsschere“ be-
trägt – 9 dB(A). Unterstellt man, dass das Betonwerk in Höhe des nächstgelegenen 
Allgemeinen Wohngebietes den Immissionsrichtwert zur Nachtzeit von 40 dB(A) ge-
rade grenzwertig ausschöpft, resultiert hieraus in Schallausbreitungsrichtung der 
südlich gelegenen Baugrenze des Plangebietes der 6. Änderung des Bebauungs-
plans „Krebsschere“ noch ein Beurteilungspegel für die Nachtzeit von Lr ~ 31 dB(A). 

Hierdurch wird der Immissionsgrenzwert für gewerbliche Geräuschimmissionen zur 
Nachtzeit – 40 dB(A) – sicher eingehalten und deutlich unterschritten.  

Sollte der Genehmigungsbehörde Kenntnis vorliegen, dass zurzeit ein Nachtbetrieb 
am Betonwerk praktiziert wird, wäre dieser nur genehmigungsfähig, wenn keine 
Richtwertüberschreitungen im unmittelbaren Einwirkungsbereich des Betonwerkes 
auftreten. Dies vorausgesetzt, können in Höhe des südlich gelegenen Allgemeinen 
Wohngebietes des Plangebietes der 6. Änderung des Bebauungsplans „Krebssche-
re“ keine Geräuschimmissionen auftreten, die den Immissionsrichtwert erreichen 
oder überschreiten. 
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Die noch möglichen Schalleinträge sind dabei so weitreichend, dass dem sog. „Irre-
levanzkriterium“ der TA Lärm [Unterschreitung des Richtwertes um mindestens 6 
dB(A), hier 40 dB(A) – 6 dB(A) = 34 dB(A)] ausreichend Rechnung getragen wird. 

Die beigefügte kartographische Darstellung zeigt die Lage und Zuordnung der Im-
missionsaufpunkte sowie die in der Umgebung des Plangebietes gelegenen ge-
werblich genutzten Flächen.  

Eine Ergänzung der schalltechnischen Untersuchung ist nicht erforderlich. 
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Beschlussvorschlag zu 20: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Im Rahmen der 6. Änderung des Bebauungsplans „Krebsschere“ wurde eine Er-
schütterungstechnische Untersuchung durch die Krebs + Kiefer Fritz AG, Darm-
stadt, zur Prüfung der Belange des Erschütterungsschutzes erarbeitet. Diese kommt 
zu dem Ergebnis, dass für schutzbedürftige Nutzungen im Allgemeinen Wohngebiet 
innerhalb einer Korridorbreite von 45 m zum nächstgelegenen befahrenen Gleis er-
hebliche Belästigungen infolge schienenverkehrsinduzierter Erschütterungsimmissi-
onen nicht ausgeschlossen werden können. Innerhalb dieser Korridorbreite befindet 
sich lediglich das Allgemeine Wohngebiet WA 4, für welches erforderliche textliche 
Festsetzungen getroffen wurden. Weitere Allgemeine Wohngebiete liegen außer-
halb der ermittelten Korridorbreite zur Berücksichtigung von Vorkehrungen gegen 
Erschütterungen. 
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Beschlussvorschlag zu 21: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 8. 

Beschlussvorschlag zu 22: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Der Hinweis wird im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplans berücksichtigt.  
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Beschlussvorschlag zu 23: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Der Regionalverband hat in seiner Stellungnahme vom 14.03.2018 keine Anregun-
gen vorgebracht. 

Änderungsvorschlag zu 24: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Ein Hinweis auf die Lage in der Schutzzone I des Oberhessischen Heilquellen-
schutzbezirks ist bereits im Textteil des Bebauungsplans enthalten. Wasserrechtli-
che Prüfungen und Zulassungen vor Inkrafttreten der Bebauungsplanänderung sind 
nicht erforderlich. 
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26 
 
 
 

27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 

 

Beschlussvorschlag zu 25: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 2. 

Die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH stellen den Löschwasserbedarf für den Grund-
schutz gem. DVGW-Arbeitsblatt W 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die 
öffentliche Trinkwasserversorgung“ zur Verfügung. Im konkreten Fall sind dies 96 
m³/h = 1.600 l/Min. bei einem Mindestfließdruck von 1,5 bar. Nach dem DVGW-
Arbeitsblatt W 405 umfasst der Löschwasserbereich sämtliche Löschwasserent-
nahmemöglichkeiten in einem Umkreis (Radius) von 300 m um das Brandobjekt. 
Entsprechende Angaben sind bereits im Textteil des Bebauungsplans enthalten. 

Beschlussvorschlag zu 26: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Ein Hinweis auf die Verwertung von Niederschlagswasser nach § 37 Abs. 4 Hessi-
sches Wassergesetz (HWG) ist bereits im Textteil des Bebauungsplans enthalten. 

Beschlussvorschlag zu 27: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Die Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich zeigt, dass sich hinsichtlich der max. 
möglichen Bodenversiegelung gegenüber dem Bestand (2. Änderung) nur eine sehr 
geringe zusätzliche Bodenversiegelung von 761 m² ergibt. Dabei ist zudem zu be-
rücksichtigen, dass die Tiefgaragendecken außerhalb der Gebäude erd- bzw. sub-
stratüberdeckt herzustellen und zu begrünen sind. 

Die eingriffsminimierenden Maßnahmen sind in Kapitel 10.8 der Begründung zum 
Bebauungsplanentwurf bereits beschrieben. 
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Beschlussvorschlag zu 28: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Die Entwässerung der Flächen, die der 6. Änderung des Bebauungsplans „Krebs-
schere“ unterliegen, erfolgt im Trennsystem. Die weiterführenden Kanäle sind aus-
reichend dimensioniert, sodass auch unter Berücksichtigung der 6. Änderung 
„Krebsschere“ das Schmutz- und Regenwasser schadlos abgeleitet werden kann. 

Der Generalentwässerungsplan (GEP) der Stadt Bad Vilbel wird derzeit überarbei-
tet. Sobald dieser vollständig vorliegt, wird auch die SMUSI aktualisiert. 

Beschlussvorschlag zu 29: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 5. 

 



Stadt Bad Vilbel – 6. Änderung Bebauungsplan „Krebsschere“ 55 

Anregungen                                                 Anlage zu Brief Nr. 49 Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
30 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussvorschlag zu 30: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Das Schutzgut Boden wurde bereits bei der Aufstellung des ursprünglichen Bebau-
ungsplans nach den damaligen gesetzlichen Anforderungen behandelt. Es ist rich-
tig, dass die vorliegende 6. Änderung nach den derzeitigen geltenden Vorschriften 
durchzuführen ist. Hinsichtlich des Schutzgutes Boden wird jedoch festgestellt, dass 
im Rahmen der Planung Rechtszustände zu vergleichen sind (dies gilt im Übrigen 
auch für die anderen betroffenen Belange, wie Eingriffe in Natur und Landschaft). 
Durch die 6. Änderung ergibt sich hinsichtlich des Eingriffes in den Bodenhaushalt 
keine wesentliche Änderung gegenüber der rechtswirksamen 2. Änderung. Eine 
Abarbeitung der „Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der 
Abwägung“ ist hier dem Planungszweck entsprechend nicht erforderlich, zumal im 
Plangebiet auf Grundlage des bestehenden Baurechtes bereits Erschließungsarbei-
ten (Straße, Ver- und Entsorgung) und somit entsprechende Bodenveränderungen 
stattgefunden haben und daher weitestgehend keine natürlichen Bodenverhältnisse 
mehr anzutreffen sind. 
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Beschlussvorschlag zu 31: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Beschlussvorschlag zu 8. 
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Zu 1: Siehe Beschlussvorschlag zu 2 - 4. 
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2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

4 

 

Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Für das Plangebiet der 6. Änderung des Bebauungsplans „Krebsschere“ wurde 
durch die Firma KMB Kampfmittelbergung GmbH, Laatzen, eine Kampfmittelsondie-
rung durchgeführt. Die Firma KMB Kampfmittelbergung GmbH versichert, dass die 
kontrollierten Flächen/Massen/Bereiche entsprechend dem Stand der Technik und 
der speziellen Aufgabenstellung und Beauftragung durch den Auftraggeber frei von 
Bombenblindgängern/Kampfmitteln sind. Ein entsprechender Hinweis darauf, dass 
sich das Plangebiet am Rande eines Bombenabwurfgebietes befindet, wurde be-
reits zusammen mit dem Kapitel 16 „Kampfmittel“ in der Begründung des Bebau-
ungsplans ergänzt. 

Beschlussvorschlag zu 3: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 

Beschlussvorschlag zu 4: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Die vorgebrachte Stellungnahme findet im Rahmen der weiteren Erarbeitung des 
Bebauungsplans Berücksichtigung. 
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2 

 

Beschlussvorschlag zu 1: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung des vorgebrachten Hinweises erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 

Beschlussvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Im Bereich des Kabelgrabens entlang der Bahn, der durch die Stadtwerke Bad Vil-
bel GmbH (Stromkabel mit 20 KV und 0,4 KV, Fernmeldekabel und Leerrohre) und 
die Oberhessische Versorgungsbetriebe AG, kurz OVAG, (2 Fernmeldekabel 30 DA 
und 2 Schutzrohre DA 50 nebst Zubehör und Nebeneinrichtungen) genutzt werden, 
sind im Bebauungsplan Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zugunsten der Allgemein-
heit zeichnerisch festgesetzt (Schutz- und Arbeitsstreifen beidseits des Kabelgra-
bens von 2,50 m Breite). Die entsprechenden Flächen dürfen nicht überbaut wer-
den. Entsprechende beschränkte persönliche Dienstbarkeiten zugunsten der Stadt-
werke Bad Vilbel GmbH und der OVAG wurden bereits mit Datum vom 05.04.2017 
eingetragen. 

Die Begründung zum Bebauungsplan enthält in Ergänzung die folgende Textpassa-
ge:  

„Es ist sicherzustellen, dass die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH und die OVAG 
Netz AG die entsprechenden Flächen zur Unterhaltung, Instandsetzung und 
Erneuerung jederzeit soweit erforderlich durch Beauftragte betreten und hierfür 
die notwendigen Arbeiten ausführen können.“ 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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Erneute Beteiligung  
§ 4a (3) BauGB i.V.m. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

bis 06.08.2019 

Stadt: Bad Vilbel 6. Änderung Bebauungsplan  
„Krebsschere“  

Nr. Träger Eingang Anreg. Bemerkungen 
   Ja Nein  
 

G:\PROJEKTE\1726\Text\Offenlage II\1726_Töb-Liste_Beschlussvorschläge.doc          06.09.2019 1

1. Amt für Bodenmanagement Büdingen 
Bahnhofstraße 33 
63654 Büdingen 

03.07.19  X  

2. Avacon AG Prozesssteuerung 
DGP 
Watenstedter Weg 75 
38229 Salzgitter 

04.07.19  X  

3. AVACON AG 
Schillerstr. 3 
38350 Helmstedt 

    

4. Bischöfliches Ordinariat 
Postfach 15 60 
55005 Mainz 

    

5. Botanische Vereinigung für Naturschutz in 
Hessen e.V. 
Geschäftsstelle 
Schiffenberger Weg 14 
35435 Wettenberg 

06.08.19  X  

6. Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) 
Landesverband Hessen e.V. 
Geleitsstraße 14 
60599 Frankfurt 

    

7. Bund für Umwelt und Naturschutz  
Kreisverband Wetterau 
Frau Monika Mischke 
Alte Frankfurter Str. 60 
61118 Bad Vilbel 

    

8. Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 
Referat Infra I 3 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn 

    

9. DB Netz AG 
Projekt S 6 
I.NG-MI-N(1) 
Herr Norbert N. Wolf 
Hahnstr. 49 
60528 Frankfurt a. M. 

    

10. Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien  
Region Mitte 
Camberger Str. 10 
60327 Frankfurt a. M. 

29.07.19 X   

11. Deutsche Bahn AG 
Geschäftsbereich Netz 
Niederlassung Mitte 
Pfarrer-Perabo-Platz 4 
60326 Frankfurt a. M. 
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12. Deutsche Gebirgs- und Wandervereine  
Landesverband Hessen e.V. 
Verteilerstelle Götz 
Erbismühler Weg 25 
61276 Weilrod 

    

13. Deutsche Post Real Estate 
Germany GmbH 
Fritz-Erler-Straße 5 
53113 Bonn 

    

14. Deutsche Telekom TI NI Südwest 
Jahnstr. 54 - 64 
63150 Heusenstamm 

    

15. Deutsche Telekom Technik GmbH 
Technik Niederlassung Südwest 
Philipp-Reis-Straße 4 
35398 Gießen 

    

16. DFS Flugsicherung GmbH 
Am DFS-Campus 10 
63225 Langen 

    

17. Evangelische Kirche 
in Hessen und Nassau 
Paulusplatz 1 
64285 Darmstadt 

    

18. Eisenbahn-Bundesamt 
Außenstelle Frankfurt/M. 
Untermainkai 23 - 25 
60329 Frankfurt a. M. 

17.07.19 X   

19. Finanzamt 
Friedberg 
Leonhardstraße 
61169 Friedberg 

    

20. Gemeindevorstand der Gem. 
Niederdorfelden 
Postfach 
61138 Niederdorfelden 

    

21. hessenARCHÄOLOGIE 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen  
Abt. Archäologische Denkmalpflege 
Schloss Biebrich / Ostflügel 
65203 Wiesbaden 

01.08.19  X  

22. Hessen Mobil – Straßen- und  
Verkehrsmanagement Gelnhausen 
Gutenbergstr. 2–4 
63571 Gelnhausen 

20.08.19 X   

23. Hessische Gesellschaft  
für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
Lindenstraße 5 
61209 Echzell 

    

24. Hessisches Landesamt  
für Naturschutz, Umwelt und Geologie 
Rheingaustr. 186 
65203 Wiesbaden 

05.07.19  X  
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25. Kreisausschuss des Wetteraukreises 
Fachdienst Strukturförderung und Umwelt 
Herr Christian Sperling 
Homburger Straße 17 
61169 Friedberg 

01.08.19 X   

26. Landesjagdverband Hessen e.V. 
Postfach 16 05 
61216 Bad Nauheim 

    

27. Landessportbund Hessen e.V. 
Otto-Fleck-Schneise 4 
60528 Frankfurt/Main 

    

28. Landesverband der Jüdischen 
Gemeinden in Hessen 
Hebelstraße 6 
60318 Frankfurt/Main 

01.07.19 X   

29. Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
FB Soziale Sicherung 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

30. Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
FD Straßenverkehrsbehörde 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

31. Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

32. Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
FD Wohnungswesen 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

33. Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
FD Liegenschaftsabteilung  
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

05.07.19 X   

34. Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
Kämmerei 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

35. Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
FD Park- und Gartenanlagen, etc. 
Theodor-Heuss-Str. 47/51 
61118 Bad Vilbel 

    

36. Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
FD Tiefbau/Abwasser 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

37. Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
FD Betriebshof 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

38. Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
FB Techn. Dienste/Bauwesen 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 
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39. Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
FD Kinder in Tagesbetreuung (Kita-Büro) 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

40. Magistrat der Stadt Frankfurt  
Stadtplanungsamt 
Braubachstr. 15 
60275 Frankfurt am Main 

    

41. Magistrat der Stadt Karben 
Stadtplanungsamt 
Postfach 8 
61184 Karben 

    

42. Mainova AG 
Solmsstraße 38 
60486 Frankfurt a.M. 

    

43. Naturschutzbund Deutschland  
Landesverband Hessen e.V. 
Friedenstr. 26 
35578 Wetzlar 

    

44. Neuapostolische Kirche 
Hessen/Rheinland Pfalz/Saarland 
Praunheimer Hohl 1 
60488 Frankfurt/Main 

    

45. NRM Netzdienste  
Rhein-Main GmbH 
Solmsstr. 38 
60486 Frankfurt a.M. 

06.08.19  X  

46. Oberhessische  
Versorgungsbetriebe AG 
Hanauer Str. 9-13 
61169 Friedberg 

18.07.19 X   

47. PLEdoc mbH 
Postfach 120255 
45312 Essen 

    

48. Polizeipräsidium Mittelhessen  
Regionaler Verkehrsdienst Wetterau 
Grüner Weg 3 
61169 Friedberg 

 
 
 

  

49. Regierungspräsidium Darmstadt 
Dezernat Siedlungswesen und 
Bauleitplanung III 31.2 
Hilpertstr. 31 
64295 Darmstadt 

02.09.19 X   

50. Regierungspräsidium Darmstadt 
Kampfmittelräumdienst 
Luisenplatz 2 
64283 Darmstadt 

04.07.19 X   

51. Regionalbauernverband  
Wetterau-Frankfurt a.M. e.V. 
Homburger Str. 9 
61169 Friedberg 

    

52. Regionalverband FrankfurtRheinMain 
Poststr. 16 
60329 Frankfurt a.M. 

02.08.19  X  
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53. Rhein-Main-Verkehrsverbund  
GmbH (RMV) 
Alte Bleiche 5 
65719 Hofheim a.T. 

    

54. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  
Landesverband Hessen e.V. 
Rathausstr. 56 
65203 Wiesbaden 

    

55. Seniorenbeirat Bad Vilbel 
Reinhard Kreuzer 
Vorsitzender  
Hans-Kudlich-Str. 3 
61118 Bad Vilbel 

    

56. Staatliches Schulamt für den  
Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis 
Mainzer-Tor-Anlage 8 
61169 Friedberg 

    

57. Stadtwerke Bad Vilbel GmbH 
Theodor-Heuss-Str. 47/51 
61118 Bad Vilbel 

25.07.19 X   

58. Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG 
Postfach 10 20 28 
34020 Kassel 

30.07.19  X  

59. Verband Hessischer Fischer e.V. 
Hauptgeschäftsstelle 
Rheinstr. 36 
65185 Wiesbaden 

    

60. Wasserverband Nidda 
Leonhardstr. 7 
61169 Friedberg 

    

61. ZOV-Verkehr 
Hanauer Straße 15 
61169 Friedberg 

    

62. Zweckverband für die 
Wasserversorgung des  
Unteren Niddatales 
Rathausplatz 1 
61184 Karben 

    

63. Dietmar Bücher 
Schlüsselfertiges Bauen 
Veitmühlweg 2 
65510 Idstein 

    

64. Iber Immobilien 
Herr Ergün Karakaya 
Neckarstr. 5 
64283 Darmstadt 

    

65. CONCEPTAPLAN GmbH 
Herr Dr. Grimann 
Gerhard-Hauptmann-Straße 28 
69221 Dossenheim 

    

66. Baufrösche Architekten und Stadtplaner 
GmbH 
Herr Uwe Hoegen 
Lange Straße 90 
34131 Kassel 

    




